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zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
3.141.717 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 531.183 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 64.267 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 23 anzurechnen ist;

25. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 159.505.000 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 21 anzurechnen ist;

26. beschließt
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unter Hinweis auf die Resolution 690 (1991) des Sicherheitsrats vom 29. April 1991, mit
der der Rat die Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara einrichtete,
und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt
Resolution 1813 (2008) vom 30. April 2008, mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum
30. April 2009 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 45/266 vom 17. Mai 1991 über die Finanzierung
der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt Resolu-
tion 61/290 vom 29. Juni 2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
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11. beschließt, die nationale Stelle des Allgemeinen Dienstes in der Gruppe Archiv ein
Jahr lang aus Mitteln für Zeitpersonal (außer für Konferenzdienste) zu finanzieren, und ersucht
den Generalsekretär, die Beibehaltung der Stelle im Rahmen des nächsten Haushaltsantrags er-
neut zu begründen;

12. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

ersucht




